
Änderungssatzung zur Satzung über das Bestattungswesen der Stadt Waldkirchen 
 

Die Stadt Waldkirchen erlässt auf Grund der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2, sowie Abs. 2 der 

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

22.08.1998, zuletzt geändert am 22.12.2022, unter Beachtung der Vorschriften des 

Bestattungsgesetzes (BestG) und der Verordnung zur Durchführung des Bestattungwesens 

(Bestattungsverordnung (BestV) jeweils in der z. Zt. gültigen Fassung folgende Satzung zur Änderung 

der Satzung über das Bestattungswesen: 

 

§ 1 

 

§ 11 - Arten der Grabstätten - erhält folgende Fassung: 

 

(1) Gräber im Sinne dieser Satzung sind: 
a) Kindergräber 

b) Einzelgräber 

c) Familiengräber 

d) Urnenerdgräber 

e) Urnennischen 

f) Urnenerdgräber in Urnengemeinschaftsinseln 

g) Erdreihengräber 

h) Sternenkindergrabstätte 

i) Baumgräber (Urnenerdgrab) 

 

(2) Die Anlage der Grabplätze richtet sich nach den Friedhofsplänen der Stadt. 
 

§ 12 - Maße der Grabstätten – Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

 

(1) Die einzelnen Grabstätten haben in der Regel folgende Ausmaße: 
a)  Kindergräber bis zu 5 Jahren                          Länge: 1,50 m, Breite 0,60 m 

b) Einzelgräber                                                     Länge: 2,10 m, Breite 0,85 m ohne Zwischenwege 

c) Familiengräber                                                 Länge: 2,10 m, Breite 0,85 m je Grabstelle ohne   

                                                                              Zwischenwege 

d) Urnenerdgräber                                                Länge: 1,00 m, Breite 1,00 m 

e) Urnennischen                                                   nach Grabplan 



f) Urnenerdgräber in Urnengemeinschaftsinseln nach Grabplan 

g) Erdreihengräber                                               Länge: 2,10 m, Breite 0,85 m  

h) Sternenkindergrabstätte                                  nach Grabplan 

I) Baumgräber                                                     nach Grabplan 

 

 

§ 15 – Gestaltung der Grabdenkmäler und Grabstätten wird um folgenden Absatz ergänzt: 

 

 

(12) Im Bereich der Baumgräber werden als Grabmal nur Natursteine (Findlinge) im Ausmaß von 

max. 60 cm Höhe, 40 cm Breite und 40 cm Tiefe zugelassen. Die Steine können individuell gestaltet 

werden (Inschrift, Kreuz, Foto etc.). Soweit gewünscht, ist eine Kerzenhalterung am Stein 

anzubringen. Eine weitere Grabgestaltung (Bepflanzung etc.) ist unzulässig. 

 

§ 2 

 

Die Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

 

Waldkirchen, 22.12.2023 

gez. 

 

Christian Zarda 

2.Bürgermeister 

 


